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1 Vorbemerkungen  

1.1 Planerfordernis und -ziel  

Die in der nördlichen Wetterau gelegene Stadt Butzbach übernimmt eine wichtige Funktion als Wohn-

standort für die im Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main arbeitende Bevölkerung. Die Lebenshaltungs-

kosten sind im Ballungsraum sehr hoch und das Angebot an bezahlbarem Wohnraum überschaubar. 

Aufgrund der günstigen Lage und der guten Verkehrsanbindung nach Frankfurt, Gießen, Hanau und 

Wetzlar in Verbindung mit einem adäquaten Angebot an Infrastruktur- und Versorgungs-, Freizeit- und 

Kultureinrichtungen und einem hochwertigen Naturraum entfaltet die Stadt Butzbach in dieser Hinsicht 

eine durchaus hohe Attraktivität. Dies dokumentiert sich auch in der anhaltenden Nachfrage nach Bau-

grundstücken für eine Wohnnutzung, die nicht zuletzt zu der in der Vergangenheit zu beobachtenden 

positiven Bevölkerungsentwicklung geführt hat. Um der stetigen Nachfrage an Wohnraum gerecht zu 

werden, stellt sich die Stadt Butzbach der städtebaulichen Aufgabe und wird zur Stärkung des Wohn-

standortes aktiv. Die Stadt Butzbach verfolgt hierbei die Strategie der Innen- und Außenentwicklung, 

um neuen Wohnraum zu projektieren. Hierbei werden zunächst die vorhandenen Innenentwicklungspo-

tenziale überprüft. Zu den Maßnahmen der Innenentwicklung gehören u.a. auch mehrere Konversions-

projekte, wie z. B. das Landgrafenschlossgelände, das Tröstergelände, die Amerikanische Wohnsied-

lung und der ehemalige Motorpool. Es zeigt sich jedoch, dass die Maßnahmen der Innenentwicklung 

allein zur Deckung des Bedarfs nicht ausreichen, sodass es der zusätzlichen Ausweisung von Sied-

lungsflächen auch im baulichen Außenbereich bedarf.  

Lage des Plangebietes 

 

Quelle: OpenStreetMap (www.openstreetmap.org; 03/2020), bearbeitet 

 

Der Regionale Flächennutzungsnutzungsplan 2010 stellt im nördlichen Randbereich des Stadtteils Nie-

der-Weisel Flächen für eine Siedlungsentwicklung dar, die die Stadt Butzbach mit der vorliegenden 

Bauleitplanung planungsrechtlich entwickeln möchte. Hierdurch kann ein weiterer Beitrag zur Deckung 

der stetigen Nachfrage an Wohnraum geleistet werden. Der Standort bietet sich zudem für eine Sie-

dungsentwicklung an, da der hier vorhandene Bauhof verlegt werden soll und die bereits baulich vorge-

prägte Fläche einer anderweitigen Nutzung zugeführt werden kann. 

Plangebiet 
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Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Butzbach hat hierzu in ihrer Sitzung am 25.04.2018 die 

Aufstellung des Bebauungsplanes „Engelsberg Nordwest“ beschlossen. Die Aufstellung des Bebau-

ungsplanes erfolgt im zweistufigen Regelverfahren mit Umweltprüfung. Mit der Planung sollen die bau-

planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine bedarfsorientierte städtebauliche Entwicklung in zwei 

Bauabschnitten auf einer Fläche von rd. 3,4 ha geschaffen werden, wobei auf das Nettowohnbauland 

eine Fläche von rd. 2,7 ha entfällt. Zur Ausweisung gelangt ein Allgemeines Wohngebiet im Sinne § 4 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) für rd. 50 Bauplätze sowie die Ausweisung von Straßenverkehrs-

flächen zur Sicherung der zugehörigen Erschließung. Angestrebt wird vorwiegend eine lockere und of-

fene Bebauung mit Ein- und Zweifamilienhäusern, überwiegend als freistehende Einzelhäuser. Im Be-

reich des Bauhofes, indem bereits eine Reihenhausbebauung vorhanden ist, kann ergänzend eine in-

tensivere Nutzung des Flächenpotentials im städtebaulich verträglichen Maße erfolgen. Zur Wahrung 

einer geordneten städtebaulichen Entwicklung werden unter anderem Festsetzungen zum Maß der bau-

lichen Nutzung, zur Bauweise und zu den überbaubaren Grundstücksflächen getroffen sowie bauord-

nungsrechtliche Gestaltungsvorschriften und wasserrechtliche Festsetzungen formuliert. Hinzu kom-

men Festsetzungen zur grünordnerischen Gestaltung und Eingriffsminimierung sowie die Regelung des 

naturschutzrechtlichen und artenschutzrechtlichen Ausgleichs.  

Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Engelsberg Nordwest“ begründet zudem keinen Widerspruch 

zu dem Bebauungsplan „Hinter der Mauer“, da die der Stadt Butzbach vom Regionalen Flächennut-

zungsplan (RegFNP) zugestandene Ausweisung von 100 ha Wohnbaufläche noch nicht ausgeschöpft 

ist und die Nachfrage nach Wohnbauland gerade in den autobahnnahen Stadtteilen unverändert anhält. 

Der Nachfrageüberhang an Wohnbauland in der Stadt Butzbach sowie die Attraktivität des Stadtteils 

Nieder-Weisel als Wohnstandort sind offenkundig und begründen die geplante Siedlungsentwicklung 

am Nordwestlichen Rand des Stadtteils Nieder-Weisel. Weiterhin besteht hier gerade auch im Hinblick 

auf die abwägungsbeachtlichen Belange des § 1 Abs. 6 Nr. 2 und 3 Baugesetzbuch Handlungsbedarf. 

Hiernach sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, 

die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bevölkerungsstrukturen, die Eigentumsbildung weiter Kreise 

der Bevölkerung und die Anforderungen an kostensparendes Bauen sowie die Bevölkerungsentwick-

lung zu berücksichtigen. Hinzu kommen die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, ins-

besondere die Bedürfnisse der Familien, der jungen, alten und behinderten Menschen. Diesem Auftrag 

will der vorliegende Bebauungsplan gerecht werden. 

 

1.2 Räumlicher Geltungsbereich  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes (Plankarte 1) umfasst in der Gemarkung Nieder-

Weisel Flur 8, die Flurstücke 69, 70 tlw., 71 tlw., 72 tlw., 73 tlw., 74 tlw., 75 tlw., 78 tlw., 79 tlw., 173 tlw., 

203, 204, 205, 206/1, 206/2, 207 und 209, 208/1, 208/2, 208/3, 208/4, 208/5, 208/6, 210 tlw., 54 tlw. 

sowie in der Flur 1 die Flurstücke 698/14, 803 und 757/1 (alle teilweise). 

Das Plangebiet besteht größtenteils aus landwirtschaftlich genutzten Flächen (zwei Ackerflächen, zwei 

Glatthaferwiesen mit Obstbäumen), verwilderten Gärten und einem bebauten Bereich, bestehend aus 

dem ehemaligen Bauhof unmittelbar an der B 3 sowie den Anwesen 80, 82 und 84 der Büchnerstraße. 

Die Topografie des Plangebietes lässt sich als relativ eben und leicht in Richtung Osten geneigt, be-

schreiben. Es wird im Einzelnen wie folgt begrenzt:  

 Norden: Bundesstraße 3 und angrenzende landwirtschaftlich genutzte Fläche  

 Osten:  Wohnbebauung (Bebauungsplan „Am Heidebrunnen und Am Engelsberg“) 

Süden: Wohnbebauung, Grünland- und Ackerflächen, verwilderte Kleingärten mit 

Streuobstbeständen 
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Westen: Grünland- und Ackerflächen 

Bereich des Plangebietes  

 

(Eigene Aufnahmen) 

 

Im Umgriff des so begrenzten räumlichen Geltungsbereiches liegt eine Fläche von rd. 3,88 ha. Davon 

entfallen rd. 2,71 ha auf das Allgemeine Wohngebiet, rd. 1,0 ha auf die Straßenverkehrsflächen einschl. 

der Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, rd. 0,03 ha auf die Flächen für die Ver- und Ent-

sorgung und rd. 0,15 ha auf Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel Blühwiese (Plankarte 1). 

Des Weiteren setzt der Bebauungsplan eine externe Ausgleichsmaßnahme zur Würdigung artenschutz-

rechtlicher Belange mit dem Entwicklungsziel Streuobstwiese und Feldgehölz in der Gemarkung Nieder-

Weisel, Flur 8, Flurstück 8 teilweise fest. Die Fläche beträgt rd. 0, 27 ha. 
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1.3 Regionalplanung / Vorbereitende Bauleitplanung 

Ausschnitt RegFNP2010 

 

genordet, ohne Maßstab 

 

Der Regionale Flächennutzungsplan2010 (RegFNP2010) stellt das Plangebiet größtenteils als Wohn-

baufläche, geplant sowie als Fläche für den Gemeinbedarf Bestand dar. Der Bebauungsplan ist insoweit 

aus dem RegFNP2010 entwickelt. Weiterhin stellt der RegFNP2010 im südwestlichen Bereich Ökologisch 

bedeutsame Flächennutzung mit Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Boden, Natur und Landschaft bzw. Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft sowie für besondere 

Klimafunktionen dar. In diesem Bereich ist der Bebauungsplan nicht aus dem Regionalen Flächennut-

zungsplan 2010 entwickelt. Die Stadt Butzbach wird eine Anpassung in diesem Bereich im Zuge der 

anstehenden Änderung des RegFNP 2010 beantragen. Darüber hinaus befindet sich die geplante Aus-

gleichsmaßnahme, die insbesondere als Ersatzmaßnahme betroffener Vogelarten dient, innerhalb der 

Fläche für die Landbewirtschaftung, welches durch ein Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen 

überlagert wird. Aufgrund der geringen Flächengröße und den hier vorgesehenen Maßnahmen zum 

Natur- und Artenschutz (Blühwiese, Feldgehölz, Streuobstwiese) werden die Grundzüge nicht berührt.  

Darüber hinaus sind auch die nach der raumordnerischen Zielvorgabe 3.4.1-9 im Rahmen der Bauleit-

planung für die verschiedenen Siedlungstypen entsprechende auf das Bruttowohnbauland bezogene 

Dichtevorgaben einzuhalten:  

 

• im ländlichen Siedlungstyp 25 bis 40 Wohneinheiten je ha, 

• in verstädterter Besiedlung und ihrer Umgebung 35 bis 50 Wohneinheiten je ha, 

Plangebiet 

Ausgleichsmaßnahme 
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• im Einzugsbereich vorhandener oder geplanter S- und U-Bahn-Haltepunkte 45 bis 60 Wohnein-

heiten je ha, 

• im Großstadtbereich mindestens 60 Wohneinheiten je ha. 

 

Der Stadtteil Nieder-Weisel ist dabei dem ländlichen Siedlungstyp mit der Vorgabe von 25 bis 40 

Wohneinheiten je Hektar zuzuordnen. Die unteren Werte dürfen dabei nur ausnahmsweise, z.B. durch 

die direkte Nachbarschaft zu ländlich geprägten Gebieten, durch die Eigenart eines Ortsteiles oder 

durch das Vorliegen topografischer, ökologischer und klimatologischer Besonderheiten, unterschritten 

werden. Die Wahrung der raumordnerisch maximal zulässigen Dichtewerte auf Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung erfolgt vorliegend über die Festsetzung der höchstzulässigen Zahl von Wohnungen je 

Wohngebäude bzw. je Grundstücksfläche im Allgemeinen Wohngebiet.  

Das Bruttowohnbauland umfasst den gesamten Bereich des Plangebietes (Plankarte 1) abzüglich der 

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

mit dem Entwicklungsziel Blühwiese und somit eine Fläche von rd. 3,7 ha. Dies entspricht dem regio-

nalplanerischen Ziel, ca. 93 bis max. 148 Wohneinheiten auf dem in Rede stehenden Plangebiet zu 

schaffen. Die Stadt Butzbach plant gemäß Aufteilungsvorschlag des Bebauungsplanes derzeit die Ent-

wicklung von ca. 43 Baugrundstücken im ersten Bauabschnitt für eine Bebauung mit Ein- und Zweifa-

milienhäusern. Legt man hierbei eine Bebauung mit durchschnittlich 1,5 Wohneinheiten je Baugrund-

stücke zu Grunde, ergeben sich rechnerisch für den 1. Bauabschnitt rd. 65 Wohneinheiten. Für den 

zweiten Bauabschnitt ist die weitere Entwicklung von 8 Baugrundstücken vorgesehen, wobei hier auch 

eine höhere Wohndichte möglich ist. Bei durchschnittlich angenommenen 3,5 Wohneinheiten je Bau-

grundstück ergeben sich für den zweiten Bauabschnitt zusätzlich 24 Wohneinheiten zzgl. Bestehende 

Reihenausbebauung. Für das gesamte Neubaugebiet ergeben sich rechnerisch 96 Wohneinheiten. Da-

mit bewegt sich die Planung in dem zulässigen Rahmen und die regionalplanerische Zielvorgabe zur 

Siedlungsdichte kann im vorliegenden Baugebiet eingehalten werden. 

 

1.4 Verbindliche Bauleitplanung 

Das Plangebiet grenzt an den räumlichen Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Am 

Heidebrunnen und Am Engelsberg“ (1965), der für seinen Geltungsbereich für die an das Plangebiet 

angrenzenden Bauzeilen ein Allgemeines Wohngebiet festsetzt. Die Art der baulichen Nutzung des Be-

bauungsplanes „Am Heidebrunnen und Am Engelsberg“ wird im vorliegenden Bebauungsplan folglich 

fortgesetzt. Auch bezüglich des Maßes der baulichen Nutzung bildet der rechtskräftige Bebauungsplan 

die Orientierung, damit ein nahtloser Übergang zwischen Bestandsbebauung und geplanter Siedlungs-

entwicklung erfolgt.  

 

1.5 Innenentwicklung und Bodenschutz 

Das Baugesetzbuch wurde 2013 mit dem Ziel geändert, die Innenentwicklung in den Städten und Ge-

meinden weiter zu stärken. Insofern ist der Vorrang der Innenentwicklung zur Verringerung der Neuin-

anspruchnahme von Flächen ausdrücklich als ein Ziel der Bauleitplanung bestimmt worden. § 1 Abs. 5 

BauGB sieht nun zusätzlich vor, dass die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der 

Innenentwicklung erfolgen soll. In den ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz wird daher in der 

Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 BauGB in Satz 4 bestimmt, dass die Notwendigkeit der Umwand-

lung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen begründet werden soll; dabei sollen Ermittlun-

gen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere 

Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen kön-

nen.  
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Für die Bauleitplanung bedeutet das, dass etwa in den Begründungen zu Bauleitplänen darzulegen ist, 

dass die Gemeinden Bemühungen unternommen haben, vor der Neuinanspruchnahme von Flächen 

zunächst die Möglichkeiten der Innenentwicklung zu untersuchen und auszuschöpfen.  

Die Stadt Butzbach ist seit Jahren bestrebt, Flächen im Innenbereich einer baulichen Nutzung zuzufüh-

ren und so einen Beitrag zur baulichen Innenentwicklung zu leisten, was sich auch anhand bereits 

durchgeführter oder aktuell laufender Bauleitplanverfahren nachvollziehen lässt. Hierzu betreibt die 

Stadt u.a. mehrere Konversionsprojekte, wie z. B. das Landgrafenschlossgelände, das Tröster-Ge-

lände, die US-Housing-Area und der ehemalige Motorpool. Hinzu kommen Wohngebietsentwicklungen 

wie bspw. Butzbacher Farbenfabrik, das ehemalige Postgelände Weiseler Straße 50, das Gelände der 

ehemaligen Papierfabrik in der Weiseler Straße und schließlich die Nudelfabrik Heil. Des Weiteren ist 

ein Baulückenkataster erstellt, welches regelmäßig fortgeschrieben wird.  

Die Stadt Butzbach steht allerdings auch einer entsprechend hohen Nachfrage nach Wohnbaugrund-

stücken gegenüber, der nur mit innerörtlichen Nachverdichtungen nicht mehr entsprochen werden kann. 

Mit der geplanten Baugebietsentwicklung soll zwar unter Inanspruchnahme des baulichen Außenbe-

reichs ein neues Wohnquartier entwickelt werden, das Gebiet wird sich hierbei in die gesamträumliche 

städtebauliche Entwicklung im Stadtteil Nieder-Weisel einfügen und ist zudem zur Deckung eines kurz- 

und mittelfristigen Wohnsiedlungsbedarfs geeignet. Ferner wird zur Entwicklung des Baugebietes auf 

die bereits im RegFNP dargestellten Bauflächen zurückgegriffen. 

Die Belange des Bodenschutzes werden darüber hinaus im Rahmen der Umweltprüfung und der Er-

stellung des Umweltberichtes in der fachlich gebotenen und gesetzlich erforderlichen Form berücksich-

tigt. Zudem kann etwa durch die Vorschrift zur wasserdurchlässigen Befestigung von Pkw-Stellplätzen, 

Garagenzufahrten und Hofflächen auf den Baugrundstücken sowie durch weitere eingriffsminimieren-

de Festsetzungen im Bebauungsplan ein Beitrag zum vorsorgenden Bodenschutz geleistet werden. 

Darüber hinaus verfolgt die Stadt Butzbach die planerische Absicht, den Bauhof zu verlagern, wodurch 

die bereits anthropogen vorgeprägten Flächenpotentiale für die Schaffung von Wohnraum genutzt wer-

den können. Hierdurch kann eine sinnvolle Fortführung des derzeitigen Siedlungsrandes erfolgen und 

gleichzeitig wird dem Gebot des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden Rechnung getragen.   

Das Plangebiet ist gemäß Darstellung im RegFNP für eine Siedlungsentwicklung vorgesehen, sodass 

diesem Aspekt der Vorrang einzuräumen ist. Dennoch gilt es näher auf die Belange der Landwirtschaft 

einzugehen, da unbestritten ist, dass es bei der Entwicklung des Baugebietes zu einem Verlust an land-

wirtschaftlichen Flächen mit einer Ackerzahl von 70 Punkten kommen wird. Dies ist insoweit zu berück-

sichtigen, als dass die Betroffenheit landwirtschaftlicher Belange in die Abwägung einzustellen ist. Die-

ser Betroffenheit stehen auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung im Rahmen des vorliegenden Bau-

leitplanverfahrens nunmehr konkret unter anderem die in § 1 Abs. 6 BauGB genannten Wohnbedürf-

nisse der Bevölkerung, die Bevölkerungsentwicklung, die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Be-

wohnerstrukturen, die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung sowie die Fortentwicklung vor-

handener Ortsteile als öffentliche und in der Bauleitplanung ebenfalls beachtliche Belange gegenüber. 

Des Weiteren erfolgt die Erbringung des naturschutzrechtlichen Ausgleichs über eine Ökokontomaß-

nahme, was zeigt, dass die Stadt Butzbach danach bestreb ist, die Inanspruchnahme von landwirt-

schaftlichen Flächen auf das notwendige Maß zu reduzieren. Lediglich zur Würdigung der artenschutz-

rechtlichen Belange muss zur Herstellung eines funktionalen Ausgleichs auf landwirtschaftliche Flächen 

zurückgegriffen werden.  
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1.6 Verfahrensart und -stand 

Aufstellungsbeschluss gemäß  

§ 2 Abs. 1 BauGB  

25.04.2018 

Bekanntmachung: 11.09.2018 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  

§ 3 Abs. 1 BauGB 

17.09.2018 – 22.10.2018 

Bekanntmachung: 11.09.2018 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange gemäß  

§ 4 Abs. 1 BauGB 

Anschreiben: 12.09.2018 

Frist 22.10.2018 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  

§ 3 Abs. 2 BauGB 

__.__.____ – __.__.____ 

Bekanntmachung: __.__.____ 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange gemäß  

§ 4 Abs. 2 BauGB 

Anschreiben: __.__.____ 

Frist analog § 3 Abs.2 BauGB 

 

Satzungsbeschluss gemäß  

§ 10 Abs. 1 BauGB 

__.__.____ 

*Die Bekanntmachungen erfolgen in der Butzbacher Zeitung (amtliches Bekanntmachungsorgan der Stadt Butz-

bach). 

 

Der Bebauungsplan (qualifizierter Bebauungsplan) wird im zweistufigen Verfahren mit Umweltprüfung 

aufgestellt und durchgeführt.  

 

2 Verkehrliche Erschließung und Anbindung 

Das Plangebiet befindet sich am nordwestlichen Ortsrand von Nieder-Weisel, unmittelbar angrenzend 

zur klassifizierten Bundesstraße 3 (B 3, Butzbacher Straße). Die Erschließung des Plangebietes ist in 

zwei Bauabschnitten vorgesehen. Die verkehrliche Abwicklung des planinduzierten Verkehrs des 1. 

Bauabschnittes erfolgt über die Anbindung an die städtische Erschließungsstraße Häuser Chaussee 

und weiter über die Große Jahnstraße an die Butzbacher Straße. Für den zweiten Bauabschnitt ist eine 

direkte Anbindung an die Bundesstraße vorgesehen. Diesbezüglich gab es im Vorfeld der Planung be-

reits Abstimmungsgespräche zwischen dem Straßenbaulastträger Hessen Mobil und der Stadt Butz-

bach.  

Zur Beurteilung der Verkehrssituation und zum Nachweis der Leistungsfähigkeit des geplanten Knoten-

punktes B 3/ Baugebiet Engelsberg wurde eine Verkehrsuntersuchung erstellt, die den Planunterlagen 

als Anlage beigefügt ist. Das Ergebnis ist nachfolgend auszugsweise dargelegt. Für weiterführende In-

formationen wird auf das beigefügte Verkehrsgutachten verwiesen. 

Das heutige Verkehrsaufkommen im Umfeld des geplanten Baugebietes „Engelsberg Nordwest“ wurde 

durch eine Verkehrszählung an der Einmündung des bestehenden Bauhofes auf die B 3 erfasst. Für 

den Planfall wurden die Verkehrsbelastungen in den Spitzenstunden am Vormittag und am Nachmittag 

prognostiziert und eine Verteilung am Knotenpunkt bestimmt. Dabei wurde neben dem zusätzlichen 

Verkehr durch das Wohngebiet, eine allgemeine Verkehrszunahme und eine pauschalen Beaufschla-

gung an Pkw-Fahrten aufgrund des angrenzenden Wohngebietes sowie der neue Standort des 
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Bauhofes berücksichtigt. Die zusätzliche Verkehrsbelastung durch das geplante Baugebiet ist in der 

Spitzenstunde am Nachmittag mit 28 Kfz/h größer als in der Spitzenstunde am Vormittag mit 21 Kfz/h. 

Durch die allgemeine Verkehrszunahme verkehren in der Spitzenstunde vormittags 80 Kfz/h und nach-

mittags 78 Kfz/h mehr auf der B 3. Demnach nimmt die Verkehrsbelastung durch die allgemeine Ver-

kehrszunahme deutlich mehr zu als durch das zusätzliche Verkehrsaufkommen des geplanten Bauge-

bietes. 

Der Knotenpunkt wurde für die Prognosebelastungen hinsichtlich seiner Leistungsfähigkeit untersucht. 

Die Ergebnisse der Berechnungen zeigen, dass das Verkehrsaufkommen sowohl in der Spitzenstunde 

am Vormittag, wie auch am Nachmittag leistungsfähig abgewickelt werden kann. Es wird in beiden Spit-

zenstunden Qualitätsstufe D erreicht.  

 

Für die Planung des Einmündungsbereiches an die Bundesstraße wurde ein Ingenieurbüro beauftragt. 

Obwohl die Leistungsfähigkeit des geplanten Knotenpunktes grundsätzlich gegeben ist, wird aus Grün-

den der Verkehrssicherheit für die von der B 3 Richtung Baugebiet linksabbiegenden Verkehrsströme 

ein Aufstellbereich vorgesehen. Hierdurch kann die Gefahr von Auffahrunfällen bei Abbiegevorgängen 

reduziert werden und auch der Durchgangsverkehr der B 3 wird weniger stark beeinflusst. Die Planung 

ist nachfolgend dargestellt.  

Lageplan (Entwurf – 10.02.2020) 

 

(Quelle: Büro Hesse und Partner) 

 

Zur inneren Erschließung ist ausgehend von der Einmündung an die Häuser Chaussee eine Ringer-

schließung in das Neubaugebiet vorgesehen, die über eine Verbindungsachse über die Fläche des 

ehemaligen Bauhofs (2. Bauabschnitt) an die B 3 angebunden ist und eine weitere Anbindung nach 

Nordwesten an einen möglichen dritten Bauabschnitt vorsieht.  

Der Straßenquerschnitt beträgt 10 m im Bereich der Zufahrt über die Häuser Chaussee, bzw. 9,50 m 

im Bereich der Verbindungsachsen zur B 3 sowie zum möglichen 3. Bauabschnitt. Der Bereich des 

inneren Erschließungsrings, der verkehrsberuhigt ausgebildet werden soll, ist mit einem Straßenquer-

schnitt von 6,5 m vorgesehen. Diese Erschließungsstraße wird um einen Stichweg mit Wendehammer 

zur Erschließung der innenliegenden Baugrundstücke ergänzt, der eine Breite von 5,5 m aufweist.  



Begründung, Bebauungsplan „Engelsberg Nordwest“   

Entwurf - Planstand: 20.03.2020             12 

Der Bebauungsplan setzt die für die Erschließung der Wohnbaugrundstücke erforderlichen Flächen als 

öffentliche Straßenverkehrsflächen bzw. als Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung Verkehrs-

beruhigter Bereich fest. Des Weiteren ist für eine verbesserte Anbindung an die Ortslage und zur Auf-

nahme der für die Ver- und Entsorgung des Plangebietes erforderliche Leitungsinfrastruktur ein Rad- 

und Fußweg mit einer Breite von 4,0 m geplant, der als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 

festgesetzt wird. Zur Ausweisung gelangt ferner eine private Verkehrsfläche besonderer Zweckbestim-

mung Erschließungsweg (unbefestigt) im Bereich des bestehenden Weges, der der vorhandenen 

Wohnbebauung als rückwärtige Zugänge dient und als solcher auch weiterhin erhalten bleiben soll. 

Zur Würdigung der gesetzlichen Bestimmungen des Fernstraßengesetzes und dem im formellen Be-

reich der freien Strecke geltenden Zufahrtsverbot werden entlang der Butzbacher Straße Bereiche ohne 

Ein- und Ausfahrt festgesetzt.  

Das mit der Erschließungsplanung beauftragte Ingenieurbüro hat ergänzend zur Planung des Aufstell-

bereiches die gemäß RAL 2012 geltenden Sichtfelder (Annäherungssicht, Anfahrsicht) ermittelt, welche 

in den nachfolgenden Plänen dargestellt sind. Die Annäherungssicht ist im Bebauungsplan dargestellt. 

Der Bereich ist von jeglicher Nutzung und Bepflanzung zwischen 0,80 m und 2,50 m Höhe, gemessen 

von der Fahrbahnoberkante (Gradientenhöhe) der Butzbacher Straße (B 3), dauerhaft freizuhalten. Dies 

gilt auch für Einfriedungen.  

 

Lageplan Anfahrsicht (Entwurf, Stand 10.02.2020) 

 

(Quelle: Hesse + Partner) 

 

Lageplan Annäherungssicht (Entwurf, Stand 10.02.2020) 

 

(Quelle: Hesse + Partner) 
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Das ausgewiesene Allgemeine Wohngebiet grenzt unmittelbar an die Butzbacher Straße (B 3) an und 

ist formalrechtlich dem Bereich der freien Strecke zuzuordnen. Aus diesem Grund sind insbesondere 

die Bestimmungen des Fernstraßengesetzes (FStrG) bezüglich der Bauverbotszone zu berücksichti-

gen. Der Bebauungsplan stellt daher die Bauverbotszone gem. § 9 Abs. 1 FStrG dar. Demnach gilt: 

Längs der Bundesfernstraße dürfen nicht errichtet werden: 

1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 40 Meter bei Bundesautobahnen und bis 

zu 20 Meter bei Bundesstraßen außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstü-

cke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten, jeweils gemessen vom äußeren Rand der be-

festigten Fahrbahn, 

2. bauliche Anlagen, die außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke be-

stimmten Teile der Ortsdurchfahrten über Zufahrten oder Zugänge an Bundesstraßen un-

mittelbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen.  

Dies gilt entsprechend für Aufschüttungen oder Abgrabungen größeren Umfangs. 

 

Der Bauverbotszone schließt sich gem. § 9 Abs. 2 FStrG die Baubeschränkungszone an. Diese ist 

ebenfalls in den Bebauungsplan eingetragen. Demnach gilt: 

Im Übrigen bedürfen Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschriften notwendige Genehmigungen 

der Zustimmung der obersten Landesstraßenbaubehörde, wenn  

1. bauliche Anlagen längs der Bundesautobahnen in einer Entfernung bis zu 100 Meter und 

längs der Bundesstraßen außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke be-

stimmten Teile der Ortsdurchfahrten bis zu 40 Meter, gemessen vom äußeren Rand der be-

festigten Fahrbahn, errichtet, erheblich geändert oder anders genutzt werden sollen, 

2. bauliche Anlagen auf Grundstücken, die außerhalb der zur Erschließung der anliegenden 

Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten über Zufahrten oder Zugänge an Bun-

desstraßen unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind, erheblich geändert oder anders 

genutzt werden sollen. 

Klarzustellen gilt, dass innerhalb der Bauverbotszone auch die Errichtung von Garagen, Carports und 

Nebenanlagen unzulässig sind. Des Weiteren sind aus Gründen der Verkehrssicherheit Anlagen auf 

den Dächern zur Gewinnung von Solarenergie blendfrei zu errichten.   

Das Plangebiet verfügt ferner über eine Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). 

Die nächstgelegene Bushaltestelle befindet sich im Bereich der Butzbacher Straße in einer Entfernung 

von rd. 300 m und ist fußläufig über die vorhandenen straßenbegleitenden Gehwege erreichbar.  

 

 

3 Inhalt und Festsetzungen  

Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die 

sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber 

künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 

sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt 

zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz 

und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung fördern sowie die städtebauliche 

Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Zur Ausführung 

dieser Grundnormen und zur Sicherung der angestrebten städtebaulich geordneten Entwicklung sind in 

Ausführung des § 1 Abs. 3 BauGB die im Folgenden erläuterten zeichnerischen und textlichen Festset-

zungen in den Bebauungsplan aufgenommen worden.  
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3.1 Art der baulichen Nutzung 

Im Anschluss an den angrenzenden Bestand und mit dem Planziel der Erweiterung des Siedlungskör-

pers gelangt ein Allgemeines Wohngebiet (WA) zur Ausweisung.  

 

Allgemeine Wohngebiete im Sinne des § 4 BauNVO dienen vorwiegend dem Wohnen. Zulässig sind: 

- Wohngebäude, 

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht 

störende Handwerksbetriebe, 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.  

 

Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 

- Anlagen für Verwaltungen, 

- Gartenbaubetriebe, 

- Tankstellen. 

 

Hinzu kommen Räume für die Berufsausübung freiberuflich Tätiger und solcher Gewerbetreibender, die 

ihren Beruf in ähnlicher Weise ausüben. 

Städtebauliche Gründe, die den Ausschluss allgemein oder ausnahmsweise zulässiger Nutzungen be-

gründen könnten, liegen nicht vor.  

 

3.2 Maß der baulichen Nutzung 

Bei der Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung im Bebauungsplan sind gemäß § 16 Abs. 3 

BauNVO stets die Grundflächenzahl oder die Größe der Grundflächen der baulichen Anlagen und die 

Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe baulicher Anlagen zu bestimmen, wenn ohne ihre Festsetzung 

öffentliche Belange, insbesondere das Orts- und Landschaftsbild, beeinträchtigt werden können. Zum 

Maß der baulichen Nutzung werden daher die Grundflächenzahl, die Geschossflächenzahl und die Zahl 

der Vollgeschosse festgesetzt. Hinzu kommt eine Festsetzung zur Höhenentwicklung baulicher Anlagen 

innerhalb des Plangebietes.  

 

Grundflächenzahl (GRZ) 

Die Grundflächenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche 

i.S.d. § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind. Die zulässige Grundfläche ist der Teil des Baugrundstückes, 

der von baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Für das Allgemeine Wohngebiet wird gem. § 17 Abs. 

1 BauNVO eine GRZ = 0,4 festgesetzt. Die GRZ entspricht den zulässigen Obergrenzen im Sinne des 

§ 17 Abs. 1 BauNVO und orientiert sich an der Festsetzung zur zulässigen Grundflächenzahl des an-

grenzenden Bebauungsplanes „Am Heidebrunnen und Am Engelsberg“. Hierdurch erfolgt eine Fortfüh-

rung der Bebauungsdichte, einschließlich des zulässigen Versiegelungsgrades der sich unmittelbar an-

schließenden Bebauung.  

Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO sind bei der Ermittlung der Grundfläche die Grundflächen von Garagen 

und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO sowie von baulichen Anlagen 

unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, mitzurechnen. 
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Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen dieser Anlagen nach der gesetzlichen Regelung 

um bis zu 50 % und somit im Zuge der vorliegenden Planung im Allgemeinen Wohngebiet höchstens 

bis zu einer Grundflächenzahl von GRZ = 0,6 überschritten werden. 

 

Geschossflächenzahl (GFZ) 

Die Geschossflächenzahl gibt an, wie viel m² Geschossfläche je m² Grundstücksfläche im Sinne des § 

19 Abs.3 BauNVO zulässig sind. Gemäß § 20 Abs. 3 Satz 1 BauNVO ist die Geschossfläche nach den 

Außenmaßen der Gebäude in allen Vollgeschossen zu ermitteln. Flächen von Aufenthaltsräumen in 

Geschossen, die keine Vollgeschosse i.S.d. § 2 Abs. 5 HBO sind, werden nicht angerechnet.  

Für das Allgemeine Wohngebiet wird eine GFZ = 0,8 festgesetzt und würdigt damit die zulässige Grund-

fläche sowie die Zahl der zulässigen Vollgeschosse. Die Festsetzung entspricht ebenfalls den zulässi-

gen Obergrenzen gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO für Allgemeine Wohngebiete und ermöglicht eine zweck-

entsprechende Bebauung, die in ihrer städtebaulichen Dichte der Ortsrandlage und dem Umfeld des 

Plangebietes gerecht wird. 

 

Zahl der Vollgeschosse (Z) 

Die Höhenentwicklung der baulichen Anlagen wird zunächst durch die Zahl der zulässigen Vollge-

schosse bestimmt. Die Hessische Bauordnung (HBO) definiert den Vollgeschossbegriff wie folgt:  

Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über die 

Geländeoberfläche hinausragt und die eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben. Ein 

Geschoss im Dachraum und ein gegenüber mindestens einer Außenwand des Gebäudes zu-

rückgesetztes oberstes Geschoss (Staffelgeschoss) ist ein Vollgeschoss, wenn es diese Höhe 

über mindestens drei Viertel der Grundfläche des darunter liegenden Geschosses hat. Gara-

gengeschosse sind Vollgeschosse, wenn sie im Mittel mehr als 2 m über die Geländeoberflä-

che hinausragen. 

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches setzt der Bebauungsplan die maximale Zahl der Vollge-

schosse auf ein Maß von Z = II fest. Dies ermöglicht eine zweigeschossige Bebauung jeweils zuzüglich 

von Staffel- oder Untergeschossen, die nicht die Vollgeschossdefinition der Hessischen Bauordnung 

erfüllen. Die Festsetzung begründet sich aus der zweigeschossigen angrenzenden Bebauung und den 

Festsetzungen des angrenzenden rechtskräftigen Bebauungsplanes „Am Heidebrunnen und Am En-

gelsberg“. Die Höhenentwicklung passt sich somit dem bereits bestehenden Siedlungskörper an. 

 

Festsetzungen zur Höhenentwicklung 

Da die Hessische Bauordnung (HBO) nur eine Mindesthöhe vorgibt, ist der Begriff des Vollgeschosses 

höhenmäßig zunächst unbegrenzt. Daher empfiehlt sich die ergänzende Festsetzung einer Höhenbe-

grenzung, um zu dokumentieren, dass sich die geplante Bebauung innerhalb des zur Ausweisung ge-

langenden Allgemeinen Wohngebiets im Wesentlichen in die vorhandene Umgebungsbebauung einfügt 

und auch hinsichtlich der Lage am Ortsrand verträglich dimensioniert ist.  

Die max. zulässige Gebäudeoberkante bei Gebäuden mit Dachneigungen bis zu 10° beträgt 3,5 m über 

der Oberkante oberster Vollgeschossdecke. Bei zwei Vollgeschossen und Staffelgeschoss sind somit 

nur Flächendächer zulässig. Die Gebäudeoberkante ist die Oberkante der Dachhaut am höchsten Punkt 

des Gebäudes. Ausgenommen hiervon sind technische und sonstige Aufbauten. Die max. zulässige 

Firsthöhe bei Gebäuden mit Dachneigungen über 10° beträgt 5,0 m über der Oberkante oberster Voll-

geschossdecke.  
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Beachtlich für die Höhenentwicklung ist auch der über das Gelände aufsteigende Teil des Kellerge-

schosses. Hier wird festgesetzt, dass die Oberkante Rohfußboden (Bodenplatte oder Kellerdecke) bei 

Gebäuden mit zwei Vollgeschossen im Mittel max. 0,5 m über die natürliche Geländeoberfläche hinaus-

ragen darf. 

Die vorgenommene Höhenentwicklung entspricht einer für die Errichtung einer Ein- und Zweifamilien-

hausbebauung gängigen Gebäudehöhe und korrespondiert mit der Bestandsbebauung im Plangebiet, 

aber auch im Planumfeld. Insgesamt dient die Steuerung der Höhenentwicklung der baulichen Anlagen 

dazu einer gebietsunverträglichen Bebauung vorzubeugen.  

 

3.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

Vorliegend wird die offene Bauweise im Sinne § 22 Abs. 1 BauNVO festgesetzt. Demnach sind Gebäude 

mit seitlichem Grenzabstand zu errichten und dürfen eine Länge von 50 m nicht überschreiten. 

In Abhängigkeit der städtebaulichen Zielvorstellung hinsichtlich der Bebauungsdichte werden für das 

Allgemeine Wohngebiet Nr. 1 die Haustypen Einzel- und Doppelhäuser bestimmt. Im Teilbaugebiet 2 

sind darüber hinaus auch Hausgruppen zulässig, wie sie sich bereits im Bestand darstellen und der 

Bereich des Alten Bauhofs eine dichtere Wohnbebauung zulässt. Dies erfolgt jedoch unter der Maß-

gabe, dass eine städtebaulich verträgliche Wohndichte gewahrt bleibt.  

Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen erfolgt mittels Baugrenzen, über die hinaus mit 

den Hauptgebäuden grundsätzlich nicht gebaut werden darf. Bei Konkurrenz von Grundflächenzahl und 

überbaubarer Grundstücksfläche gilt im Übrigen die jeweils engere Festsetzung. Die Ausweisung der 

überbaubaren Grundstücksfläche erfolgt flächenhaft, wodurch eine größtmögliche Flexibilität in der Stel-

lung der baulichen Anlagen auf den Baugrundstücken ermöglicht werden soll. Die überbaubare Grund-

stücksfläche wird hierbei in einem Abstand von 3 m zu den Straßenverkehrsflächen festgelegt. Entlang 

der Butzbacher Straße (B 3) wird die überbaubare Grundstücksfläche zur Würdigung der gesetzlichen 

Bestimmungen zur Bauverbotszone in einem Abstand von 20 m zum befestigten Fahrbahnrand festge-

setzt.  

Zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf das Straßenbild und Steuerung der Stellung von Garagen, 

Stellplätzen und Nebenanlagen auf dem Baugrundstück wird eine entsprechende Festsetzung in den 

Bebauungsplan aufgenommen. Es wird bestimmt, dass Garagen / Carports und Stellplätze mit ihren 

Zufahrten innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig, soweit sie die nach 

Landesrecht ohne Abstandsflächen zulässigen Maße einhalten. Sie haben hierbei einen Mindestab-

stand von 5,0 m zu Verkehrsflächen einzuhalten. Hierdurch sollen negative Auswirkungen auf das Stra-

ßen- und Ortsbild vermieden werden, da sichergestellt werden kann, dass diese baulichen Anlagen 

nicht seitlich an die Straßenverkehrsflächen angebaut werden dürfen. Ferner kann mindestens ein 

PKW-Stellplatz vorgelagert werden. Gefangene Stellplätze sind zudem unzulässig. Unter den bauord-

nungsrechtlichen Gestaltungsvorschriften wird die nachzuweisende Anzahl an Stellplätzen bestimmt. 

Da i.d.R. mehr als ein Stellplatz je Grundstück errichtet werden muss, wird festgesetzt, dass gefangene 

Stellplätze, also solche, die nicht angefahren werden können weil sie über keinen Anschluss zu der 

Verkehrsfläche verfügen oder aufgrund einer reihigen Anordnung der Stellplätze ggf. durch einen par-

kenden Pkw blockiert werden, nicht zulässig sind. 

Des Weiteren befinden sich auf einem Teilbereich des Flurstücks 208/2 Gemeinschaftsgaragen, die der 

vorhandenen Reihenhausbebauung Nr. 80-84 zum Abstellen der Kraftfahrzeuge dienen und auch wei-

terhin erhalten bleiben sollen. Der Bebauungsplan setzt daher eine Fläche für Gemeinschaftsgaragen 

zugunsten der Anwesen Büchnerstraße 80, 82 und 84 fest.  
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3.4 Anzahl der Wohnungen je Wohngebäude 

Zur Steuerung der Wohndichte in einem mit dem Planumfeld verträglichem Maß, einhergehend mit der 

Regelung des planinduzierten Verkehrsaufkommens und zur Sicherstellung, dass zu keinem Zeitpunkt 

eine mit der benachbarten Bebauung potenziell in Konflikt tretende Dichte entsteht, wird die Zahl der 

Wohneinheiten je Wohngebäude differenziert festgesetzt. Für das Allgemeine Wohngebiet Nr. 1 gilt, 

dass je Wohngebäude, bei Doppelhäusern zählt jede Haushälfte, max. 2 Wohnungen zulässig sind. Für 

das Allgemeine Wohngebiet Nr. 2 gilt: Bei Einzelhäusern ist je volle 180 m² Grundstücksfläche eine 

Wohnung zulässig. Bei Doppelhäusern sind je Haushälfte max. zwei Wohnungen zulässig. Bei Haus-

gruppen ist je Reihenhauseinheit max. eine Wohnung zulässig. 

Über die Festsetzungen der höchstzulässigen Zahl von Wohnungen je Wohngebäude bzw. je Grund-

stücksfläche kann auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sichergestellt werden, dass die raum-

ordnerisch maximal zulässigen Dichtewerte nicht überschritten werden. Zudem soll mit den Festsetzun-

gen erreicht werden, dass die geplante Wohnbebauung hinsichtlich der Wohnform sowohl an die Struk-

tur der vorhandenen Umgebungsbebauung angepasst ist als auch die Möglichkeit geschaffen werden, 

in einem Teilbereich (Allgemeines Wohngebiet Nr. 2) eine intensivere Ausnutzug der Flächen zu reali-

sieren.  

 

3.5 Verkehrsflächen 

Wie bereits dargelegt, ist in der Planzeichnung des Bebauungsplanes das Annährungssichtfeld darge-

stellt. Aus Gründen der Verkehrssicherheit und Gewährleistung der Sichtbeziehung zwischen den Ver-

kehrsteilnehmern der Butzbacher Straße und dem aus dem Baugebiet abbiegenden Verkehr, enthält 

der Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 11 BauGB die Festsetzung, dass das gekennzeichnete Sichtfeld 

von jeglicher Nutzung und Bepflanzung zwischen 0,8 m und 2,5 m Höhe, gemessen von der Fahrbahn-

oberkante (Gradientenhöhe) der Butzbacher Straße (B 3), freizuhalten ist. Dies gilt auch für Einfriedun-

gen. 

 

3.6 Fläche für Versorgungsanlagen 

Im Plangebiet befindet sich eine Gasstation (Gas-Druckregelanlage) der EVB GmbH, die im Bestand 

gesichert werden soll und zudem zusätzliche Erweiterungsmöglichkeiten zulässt. Der Bebauungsplan 

setzt daher für diesen Bereich eine Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung Gas fest. 

Des Weiteren ist für die Gewährleistung der Stromversorgung eine neue Trafostation erforderlich. Diese 

wird im Plangebiet verortet und die hierzu erforderliche Fläche mit der Zweckbestimmung Elektrizität 

festgesetzt.  

Zur Versorgung des Plangebietes mit Fernwärme und der hiermit verbundenen Vorteile für die künftigen 

Bauherren und den positiven Effekt in Bezug auf die Energieeinsparung setzt der Bebauungsplan in 

Abstimmung mit der Energie und Versorgung Butzbach GmbH (EVB GmbH) eine Fläche für Versor-

gungsanlagen mit der Zweckbestimmung Kraft-Wärme-Kopplung (hier: Blockheizkraftwerk) fest. Die 

Gewährleistung, dass die künftigen Bauherren sich diesem System anschließen wird durch Festlegung 

in den Kaufverträgen geregelt. Darüber hinaus wird die Stadt Butzbach eine Satzung zur Fernwärme 

fassen.  

 

3.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft  

Grundsätzlich geht mit der vorliegenden Bauleitplanung ein Eingriff in den Naturhaushalt sowie den 

Boden- und Wasserhaushalt einher. Durch verschiedene Festsetzungen im Bebauungsplan kann dieser 
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Eingriff jedoch minimiert bzw. in Teilen einem Ausgleich zugeführt werden. Hierzu gehört insbesondere 

die Festsetzung, dass Gehwege, Garagen- und Stellplatzzufahrten und Hofflächen i.S. von untergeord-

neten Nebenanlagen auf den Baugrundstücken in wasserdurchlässiger Bauweise zu befestigen sind.  

 

3.8 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft 

Aus den Ergebnissen der Artenschutzprüfung werden Kompensationsmaßnahmen erforderlich, um das 

Eintreten der Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG zu verhindern. Die Kompensationsmaßnahmen 

mit bodenrechtlichem Bezug werden in den Bebauungsplan aufgenommen. Für die Feldlerche werden 

vorlaufende Ersatzmaßnahmen in Form der Herstellung von Blühstreifen erforderlich. Der Bebauungs-

plan setzt daher eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel: Blühwiese fest (Plankarte 1). Auf der Ackerfläche ist 

die Anlage eines einjährigen Blühstreifens herzustellen. Jährlich erfolgt im Frühjahr vor Beginn der Brut-

periode bis 31. März oder je nach Witterung bis spätestens Mitte April eine Neueinsaat einer geeigneten 

Blühmischung (Göttinger Mischung) in dünner Aussaatstärke (0,5 g/m²) oder alternativ mit doppeltem 

Reihenabstand (ca. 20 cm). Die Vegetation bleibt den Winter über stehen. Die Neueinsaat erfolgt nach 

oberflächlicher Bodenbearbeitung. Düngung und der Einsatz von Herbiziden, Insektiziden und Fungizi-

den sind auf der gesamten Fläche unzulässig. 

Des Weiteren sind für die betroffenen Vogelarten Feldsperling, Grünspecht und Stieglitz Ersatzpflan-

zungen in Form der Anpflanzung von 20 hochstämmigen Obstbäumen und der Herstellung eines zu-

sätzlichen Feldgehölzes vorzusehen. Der Bebauungsplan enthält daher mit dem Entwicklungsziel 

Streuobstwiese bzw. Feldgehölz Maßnahmen. Demnach ist die bestehende Ackerfläche (Plankarte 2, 

Flur 8, Flurstück 8 teilweise, Gemarkung Nieder-Weisel) in eine naturnahe Grünlandfläche mit Obstbäu-

men zu überführen. Auf der Fläche sind 20 standortgerechte heimische hochstämmige Obst- und/oder 

Nussbäume bewährter Sorten zu pflanzen und zu pflegen. Das Grünland ist unter Verwendung von 

kräuterreichen Mischungen aus gebietseigener Herkunft (Regiosaatgut) oder durch Mahdgutübertra-

gung bzw. Heudrusch oder durch Selbstberasung zu entwickeln. Die Fläche ist als ein- bis zweischüri-

ges Grünland zu bewirtschaften. Die Mahd erfolgt Ende Juni und Ende September mit Abtransport des 

Schnittgutes (in getrocknetem Zustand). Alternativ zur Mähnutzung ist eine extensive Beweidung bei 1-

2 Weidegängen pro Jahr zulässig. Düngung und der Einsatz von Herbiziden, Insektiziden und Fungizi-

den sind auf der gesamten Fläche unzulässig. Zur Umsetzung des Feldgehölzes ist die Ackerfläche zu 

einer geschlossene Laubholzstruktur zu entwickeln. Hierfür ist ein Strauch je m² der Artenliste 4.1 und 

mindestens 10 Laubbäume anzupflanzen. Die einzelnen Straucharten sind in Gruppen zu je 3 - 6 

Exemplaren anzupflanzen. Nach der Bepflanzung ist die Fläche der eigenen Entwicklung (natürliche 

Sukzession) zu überlassen.  

 

3.9 Geh-, Fahr und Leitungsrecht 

Im nordwestlichen Teil des Plangebietes ist im Bestand eine Reihenhausbebauung vorhanden. Für den 

ruhenden Verkehr dient eine Fläche für Gemeinschaftsgaragen. Zur Sicherung der fußläufigen Anbin-

dung der Anwesen Büchnerstraße 80, 82 und 84 und der vorhandenen Leitungsinfrastruktur sieht der 

Bebauungsplan ein Geh- und Leitungsrecht zu Gunsten der Anwesen Büchnerstraße 80, 82 und 84 vor.  

 

3.10 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen  

Aufgrund der räumlichen Nähe zur klassifizierten Bundesstraße 3 und der in räumlicher Nähe verlau-

fenden Bahnstrecke sind die immissionsschutzrechtlichen Belange im Rahmen der Bauleitplanung zu 

würdigen. Hierzu ist die auf das Allgemeine Wohngebiet einwirkende Geräuschbelastung durch den 



Begründung, Bebauungsplan „Engelsberg Nordwest“   

Entwurf - Planstand: 20.03.2020             19 

öffentlichen Verkehr zu untersuchen. Aus diesem Grund wurde eine schalltechnische Untersuchung 

erstellt, die der Begründung als Anlage beigefügt ist. Die schalltechnische Untersuchung enthält Vor-

schläge zum aktiven und passiven Schallschutz. Um die seitens der Bundesstraße auf das Allgemeine 

Wohngebiet einwirkende Immissionsbelastung wirksam zu minimieren, enthält der Bebauungsplan eine 

Festsetzung zur Errichtung einer Lärmschutzwand. Demnach ist innerhalb der Flächen für besondere 

Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes eine Lärmschutzwand mit einer Höhe von 2,0 m, gemessen von der Fahr-

bahnoberkante (Gradientenhöhe) der Butzbacher Straße (B 3), zu errichten.  

 

 

4 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 

Alle baulichen Maßnahmen tragen in der Wahl ihrer Gestaltung grundsätzlich dazu bei, die bauge-

schichtliche Bedeutung, die erhaltenswerte Eigenart und somit auch die Identität der gewachsenen 

Siedlungsstrukturen zu bewahren und zu stärken. Hierzu werden auf der Grundlage der Ermächtigung 

des § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 HBO bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften in den Bebau-

ungsplan aufgenommen. Gegenstand sind die Gebäudegestalt, die Gestaltung von Einfriedungen, die 

Gestaltung von Pkw-Stellplätzen sowie die Gestaltung der Grundstücksfreiflächen. 

 

Dach- und Gebäudegestaltung 

Die Dachlandschaft des Stadtteils Nieder-Weisel stellt sich in ihrer Formensprache als abwechslungs-

reich und in ihrer Farbgebung als harmonisch dar, da die Bestandsgebäude im Wesentlichen mit ge-

neigten Dächern in den Farbtönen Rot bis Anthrazit versehen sind. Neue Gebäude sollen sich in diese 

baukulturelle Landschaft einfügen. Der Bebauungsplan enthält zur Wahrung einer geordneten städte-

baulichen Entwicklung und eines einheitlichen Erscheinungsbildes Festsetzungen zur Dachgestaltung. 

Demnach gilt: 

• Als Dacheindeckung sind nicht spiegelnde oder reflektierende Materialien in dunkeln und roten 

Farbtönen (schwarz, braun, anthrazit, dunkelrot) sowie dauerhafte Begrünungen zulässig. Die 

Verwendung von spiegelnden oder stark reflektierenden Materialien zur Dacheindeckung ist 

insbesondere aufgrund ihrer Fernwirkung unzulässig. Während die Festsetzungen zur Farbge-

staltung der Dächer der einheitlichen Gestalt des Plangebietes dienen, dienen die Gründach-

Festsetzung auch naturschutzfachlichen und wasserwirtschaftlichen Belangen. Anlagen zur ak-

tiven Nutzung von Solarenergie sind ebenfalls zulässig. Es sei hierbei darauf hingewiesen, dass 

der Bundesstraße 3 zugewandte Anlagen aus Verkehrssicherheitsgründen nur in blendfreier 

Ausführung zulässig sind. 

• Hinsichtlich der Art der Begrünung sind Dächer mit einer Dachneigung von unter 10° jeweils zu 

einem Anteil von mind. 80% in extensiver Form mit einer Sedum-Kraut-Begrünung zu versehen. 

Die Stärke der Vegetationsschicht muss mind. 8 cm, die Gesamtstärke des Begrünungsaufbaus 

bei Verwendung einer Dränmatte mind. 10 cm, bei Verwendung eines Schüttstoffgemisches 

mind. 12 cm betragen. Dies gilt auch für Garagen und Carports.  

Extensivbegrünungen speichern Wasser, binden Staub, heizen sich auch bei extremen Temperaturen 

kaum auf und verbessern so nachhaltig das Mikroklima auf dem Dach. Begrünte Dächer dienen als 

Nahrungssuch- und Lebensraum für Flora und Fauna. Aufgrund der Fähigkeit von Gründächern zur 

Regenwasserspeicherung dienen begrünte Dachflächen der Regenwasserbewirtschaftung des Plange-

bietes, indem Niederschlagswasser direkt verdunstet oder gedrosselt abgegeben wird. Insgesamt sind 

die getroffenen Festsetzungen für Begrünungsmaßnahmen geeignet den durch die Planung 
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verursachten Eingriff in Boden, Natur und Landschaft zu minimieren, indem Lebensräume für Flora und 

Fauna geschaffen werden und das Vorhaben im Hinblick auf seine Eingriffstiefe reduziert wird. 

 

Um eine städtebaulich verträgliche Bebauung zu realisieren, wird weiterhin festgesetzt, dass bei Dop-

pelhäusern die einzelnen Häuser mit gleicher Firsthöhe, Dachneigung und Dacheindeckung einheitlich 

auszuführen sind. Weiterhin sind Staffelgeschosse, mit Ausnahme des Treppenhauses, umlaufend um 

mind. 1,0 m zurückzusetzen. Hinsichtlich der Geschossigkeit wird so eine Staffelung erzeugt. Insbeson-

dere straßenseitig können Staffelgeschosse eine Raumwirkung erzeugen, die als überproportioniert 

empfunden werden kann. Dem soll mit dieser Vorschrift entgegengewirkt werden. 

 

Einfriedungen 

Einfriedungen sind unter anderem zur Dokumentation von Grundstücksgrenzen und der Eigentums-

verhältnisse erforderlich. Einfriedungen können allerdings auch unerwünschte Trennwirkungen begrün-

den. Solche, das Ortsbild beeinträchtigende Trennwirkungen, sollen im Plangebiet reduziert werden. 

Demnach wird im Bebauungsplan festgesetzt, dass offene Einfriedungen bis zu einer Höhe von max. 

1,5 m über Geländeoberfläche zulässig sind. Um Wanderwege von Kleintieren freizuhalten, ist zudem 

ein Mindestbodenabstand von 0,15 m einzuhalten. Dahingehend wird auch festgesetzt, dass Mauer- 

und Betonsockel nur straßenseitig zulässig sind.  

Die in der Plankarte eingetragenen Sichtfelder sind von jeglichen Einfriedungen freizuhalten. 

 

Pkw-Stellplätze 

Um die mit der geplanten Bebauung einhergehenden Eingriffe in Grund und Boden zu minimieren, wird 

festgesetzt, dass Pkw-Stellplätze in wasserdurchlässiger Weise zu befestigen sind. 

Die Zahl der nachzuweisenden Stellplätze beträgt bei Gebäuden (bei Doppelhäusern zählt jede Haus-

hälfte) mit einer Wohneinheit jeweils zwei Stellplätze je Wohneinheit. Bei Gebäuden (bei Doppelhäusern 

zählt jede Haushälfte) mit zwei Wohneinheiten beträgt die Zahl 1,5 Stellplätze je Wohneinheit. 

Im Übrigen gilt die Stellplatzsatzung der Stadt Butzbach in der jeweils gültigen Fassung. 

 

Grundstücksfreiflächen 

In Ausführung der einschlägigen Bestimmungen der Landesbauordnung wird eine Mindestüberstellung 

der Grundstücksfreiflächen zur Auflage gemacht und festgesetzt, dass mind. 30 % der Grundstücksfrei-

flächen mit einheimischen, standortgerechten Laubgehölzen zu bepflanzen sind. Es gelten 1 Baum je 

25 m², ein Strauch je 1 m². Die Anpflanzung von nicht einheimischen Koniferen sowie nicht einheimi-

schen immergrünen Sträuchern ist unzulässig. Blühende Ziersträucher und Arten alter Bauerngärten 

können bis zu 25 % der Einzelpflanzen eingestreut werden. Ferner sind die Grundstücksfreiflächen, d.h. 

die Flächen des Baugrundstücks, die tatsächlich von keinem Gebäude oder von keiner sonstigen ober-

irdischen baulichen Anlage überdeckt werden, dauerhaft zu begrünen. 

Darüber hinaus wird sowohl aus gestalterischer als auch aus stadtökologischer Sicht festgesetzt, dass 

Stein-, Kies-, Split- und Schottergärten oder -schüttungen von mehr als 1 m² Fläche unzulässig sind, 

soweit sie auf einem Unkrautvlies, einer Folie oder einer vergleichbaren Untergrundabdichtung aufge-

bracht werden und nicht wie bei einem klassischen Steingarten die Vegetation, sondern das steinerne 

Material als hauptsächliches Gestaltungsmittel eingesetzt wird. Stein- oder Kiesschüttungen, die dem 

Spritzwasserschutz unmittelbar am Gebäude oder der Versickerung von Niederschlagswasser dienen, 

bleiben hiervon unberührt. Hierdurch kann die vielerorts zu beobachtende Errichtung von weitgehend 

vegetationslosen und somit auf den Naturhaushalt und das lokale Kleinklima negativ auswirkenden 
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Schottergärten verhindert werden, während zugleich die angestrebte städtebauliche Qualität des ge-

planten Wohngebietes im Übergangsbereich zu den angrenzenden Freiflächen durch eine grünordne-

rische Gestaltung und Begrünung der privaten Baugrundstücke gesichert werden kann.  

Durch die Vorgaben zur gärtnerischen Gestaltung der Grundstücksfreiflächen soll insbesondere ein 

Mindestmaß an naturnaher Eingrünung sichergestellt werden. Auf die im Bebauungsplan enthaltenen 

Artenlisten wird entsprechend verwiesen. Klarzustellen ist, dass die in der Plankarte eingetragenen 

Sichtfelder von jeglicher Bepflanzung freizuhalten sind.  

 

5 Wasserrechtliche Festsetzung  

Auf der Grundlage der Ermächtigung des § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 37 Abs. 4 Satz 2 und 3 Hessisches 

Wassergesetz (HWG) sind wasserrechtliche Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen wor-

den. 

Es wird festgesetzt, dass nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser von Dachflächen als 

Brauchwasser zu sammeln und für die Außenbewässerung zu nutzen ist. Das Fassungsvermögen einer 

Zisterne muss mindestens 6 m³ betragen. Der Drosselabfluss beträgt 1,0 l/s.  

 

 

6 Berücksichtigung umweltschützender Belange 

6.1 Umweltprüfung und Umweltbericht 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Baugesetzbuches an die EU-Richtlinien (EAG Bau, 

BGBl. I S.1359) am 20.07.2004 ist die Notwendigkeit zur Aufnahme eines Umweltberichtes in die Be-

gründung zum Bebauungsplan eingeführt worden (§ 2a BauGB). Darin sollen die im Rahmen der Um-

weltprüfung ermittelten Belange des Umweltschutzes systematisch zusammengetragen und bewertet 

werden. Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung wird daher ein Umweltbericht erarbeitet, dessen In-

halt entsprechend der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB aufbereitet wird. Nach § 2a BauGB ist der 

Umweltbericht Teil der Begründung zum Bebauungsplan und unterliegt damit den gleichen Verfahrens-

schritten wie die Begründung an sich (u.a. Öffentlichkeitsbeteiligung und Beteiligung der Träger öffent-

licher Belange). Die Ergebnisse des Umweltberichts und die eingegangenen Anregungen und Hinweise 

sind in der abschließenden bauleitplanerischen Abwägung entsprechend zu berücksichtigen. Um Dop-

pelungen zu vermeiden, wurden die für die Abarbeitung der Eingriffsregelung notwendigen zusätzlichen 

Inhalte, die als Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 

gleichberechtigt in die bauleitplanerische Abwägung einzustellen sind, in den Umweltbericht integriert. 

Der Umweltbericht ist der Begründung als Anlage beigefügt. Auf die dortigen Ausführungen wird ver-

wiesen.  

 

6.2 Eingriffs- und Ausgleichsplanung 

Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB sind die Belange von Natur und Landschaft sowie die Vermeidung und der 

Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs-

fähigkeit des Naturhaushaltes in die Bauleitplanung einzustellen und in der Abwägung zu berücksichti-

gen. Der Ausgleich erfolgt durch geeignete Festsetzungen als Flächen oder Maßnahmen zum Aus-

gleich. Alternativ können auch vertragliche Vereinbarungen nach § 11 BauGB getroffen werden. Ein 

Ausgleich wird jedoch nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung 

erfolgt sind oder zulässig waren. Der Bebauungsplan enthält zur Würdigung der artenschutzrechtlichen 

Belange im räumlichen Zusammenhang zum Eingriffsort Ersatzmaßnahmen mit den Entwicklungszielen 

Blühwiese, Feldgehölz und Streuobstwiese, die verbindlich im Bebauungsplan festgesetzt sind. Die 
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Maßnahmen können positiv auf den zu erbringenden naturschutzrechtlichen Ausgleich angerechnet 

werden. Im Ergebnis der Eingriffsbilanzierung verbleibt ein Biotopwertdefizit von 353.340 Biotopwert-

punkte. Den durch den Bebauungsplan vorbereiteten Eingriffen in Natur und Landschaft werden als 

Ausgleich die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft werden insgesamt 353.340 Biotopwertpunkte aus der Ökokontomaßnahme „Renaturie-

rung der Nidda am Gronauer Hof“ (Ökokonto der Gerty-Strohm-Stiftung (verwaltet von der Hessischen 

Landgesellschaft mbH), Stadt Bad-Vilbel, Gemarkung Dortelweil und Gronau) zugeordnet. Für weiter-

führende Informationen wird auf die Ausführungen im Umweltbericht verwiesen. 

 

6.3 Artenschutzrechtliche Belange 

Zur Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange wurden von Juni bis August 2018 faunistische Erhe-

bungen durchgeführt. Die Untersuchung der artenschutzrechtlichen Relevanz der Planungen erfolgt 

entsprechend dem Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen (HMUELV 2015). Die Er-

gebnisse sowie die Formulierung von Kompensations- und Vermeidungsmaßnahmen sind Bestandteil 

des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages, der der Begründung als Anlage beigefügt ist. Das Ergebnis 

ist nachfolgend auszugsweise dargelegt. 

Aus der Analyse sind als artenschutzrechtlich relevante Vogelarten Feldlerche, Feldsperling, Grün-

specht, Stieglitz und Turmfalke sowie als artenschutzrechtlich relevante Fledermausarten Großer 

Abendsegler, Kleiner Abendsegler, Rauhautfledermaus sowie Zwergfledermaus hervorgegangen. 

Dementsprechend sind artenschutzrechtliche Konflikte möglich. Der Feldhamster konnte hingegen nicht 

nachgewiesen werden. Für die planungsrelevanten Arten wurden Vermeidungs- und Kompensations-

maßnahmen formuliert. Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen besteht kein Erfordernis der Zulas-

sung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bzw. der Befreiung nach § 67 BNatSchG 

Die definierten Ersatzmaßnahmen mit bodenrechtlichem Bezug sind in den Bebauungsplan aufgenom-

men und werden verbindlich festgesetzt. Zu nennen sind hier die Anlegung einer Blühwiese, die Ent-

wicklung eines Feldgehölzes sowie die Neuanlage einer Streuobstwiese.  

Für weiterführende Informationen wird auf die Ausführungen im Umweltbericht und im Artenschutzrecht-

lichen Fachbeitrag verwiesen.  

 

6.4 Schutzgebiete 

Natura 2000-Gebiete sowie sonstige Schutzgebiete werden durch die Planung nicht direkt berührt. In 

etwa 3 km Entfernung befindet sich das Vogelschutzgebiet Nr. 5519-401 „Wetterau“, in etwa 3,5 km 

Entfernung die FFH-Gebiete „Grünlandgebiete in der Wetterau“ (5619-306) und „Salzwiesen bei Ro-

ckenberg“ (5518-303) und in 4 km Entfernung das Naturschutzgebiet und FFH-Gebiet „Magertriften von 

Ober-Mörlen und Ostheim“ (1440023) und das FFH-Gebiet „Wacholderheide und Streuobstwiese bei 

Hoch-Weisel“ (5517-302; Abb. 16, Tab. 6). Aufgrund der gegebenen Entfernung der genannten Natura-

2000-Gebiete zum Plangebiet können nachteilige Auswirkungen auf die Erhaltungsziele der genannten 

Schutzgebiete ausgeschlossen werden. 

 

6.5 Biotopschutz 

Nach derzeitigem Kenntnisstand werden biotopschutzrechtliche Belange von der Planung nicht negativ 

berührt. Direkt an das Plangebiet angrenzend befindet sich im Süd-Westen das gesetzlich geschützte 

Biotop „Streuobst nordwestlich Nieder-Weisel“ (Nr. 600 und 602). Auf die Ausführungen im Umweltbe-

richt wird verwiesen. 
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7 Wasserwirtschaft und Grundwasserschutz  

In Anlehnung an die Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von wasserwirtschaftlichen Belangen in der Bau-

leitplanung vom Hess. Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 

Juli 2014 wird die Wasserversorgung und Schonung der Grundwasservorkommen, Abwasserbeseiti-

gung und Abflussregelung im Bebauungsplan wie folgt behandelt: 

 

7.1 Überschwemmungsgebiet 

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet oder über-

schwemmungsgefährdeten Gebiet. 

 

7.2 Wasserversorgung und Grundwasserschutz 

Wasserversorgung 

Die EVB GmbH weist in ihrer Stellungnahme vom 23.10.2018 darauf hin, dass die Versorgung des 

Plangebietes mit Trinkwasser aus dem vorhandenen Leitungsnetz in der Büchnerstraße und der Häuser 

Chaussee erfolgen kann. Für die Sicherheit der Trinkwasserversorgung im Plangebiet ist es aber not-

wendig, dass die aus der Häuser Chaussee in das geplante Baugebiet verlegte Leitung einen Ring-

schluss an die Leitung in der Büchnerstraße erhält. Dies kann vorliegend durch die Vorsehung eines 

4,0 m breiten Fuß- und Radweges erfolgen, der die neu herzustellende Leitungsinfrastruktur aufnehmen 

kann und den erforderlichen Ringschluss ermöglicht.  

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass bei Grundstücksverkäufen oder bei Änderungen der Grund-

stücksgrenzen unbedingt die Planauskunft einzuholen ist. Dabei ist zu prüfen, ob Leitungen der EVB 

GmbH von den Maßnahmen betroffen sind.  

In dem an das Plangebiet angrenzende Wassernetz kann seitens der EVB GmbH gemäß DVGW-Ar-

beitsblatt W 405 "Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung" an den 

vorhandenen Hydranten für den Grundschutz ein Löschwasserbedarf von 96 m3/h bei einem Druck von 

1,5 bar über 2 Stunden zur Verfügung gestellt werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass sich die 

Leistung bei der Öffnung mehrerer Hydranten nicht automatisch summiert. 

Zusammenfassend gilt es festzuhalten, dass die Wasserversorgung, einschließlich der Löschwasser-

versorgung des Plangebietes über das örtliche Versorgungsnetz sichergestellt werden kann. 

 

Grundwasserschutz 

Schutz des Grundwassers 

Durch die Festsetzung zur Befestigung der Pkw-Stellplätze, Gehwege, Garagen- und Stellplatzzufahr-

ten und Hofflächen in wasserdurchlässiger Weise, kann das auf diesen Flächen anfallende Nieder-

schlagswasser, wie bisher, versickern. Die Festsetzung dient dem Schutz des Grundwassers. 

 

Lage des Vorhabens im Wasserschutzgebiet / Heilquellenschutzgebiet  

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines Trinkwasserschutzgebietes oder Heilquellenschutz-

gebietes.  

 

Verminderung der Grundwasserneubildung 

Durch die Festsetzung zur Befestigung der Pkw-Stellplätze, Gehwege, Garagen- und Stellplatzzufahr-

ten und Hofflächen in wasserdurchlässiger Weise, kann das auf diesen Flächen anfallende 
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Niederschlagswasser frei ablaufen und seitlich versickern. Die Festsetzung dient dem Schutz des 

Grundwassers. 

 

Die gesetzlichen Vorgaben des § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in Verbindung mit § 37 

Hessisches Wassergesetz (HWG) zur Regelung der Flächenversiegelung und der Verwertung und Ver-

sickerung des Niederschlagswassers sind im Rahmen der nachfolgenden Planungsebenen (Erschlie-

ßungsplanung, Baugenehmigungsverfahren und Bauausführung) zu berücksichtigen. Regenwasser 

von Dachflächen sowie Drainagewasser ist gemäß § 55 WHG ortsnah zu versickern, zu verrieselt oder 

direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer einzuleiten, 

soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirt-

schaftliche Belange entgegenstehen. 

 

Versickerung von Niederschlagswasser 

Durch die Festsetzung zur Befestigung von Gehwegen, Hofflächen und Pkw-Stellplätzen in wasser-

durchlässiger Weise, kann das auf diesen Flächen anfallende Niederschlagswasser frei ablaufen und 

seitlich versickern. 

 

Hinweis: Folgende Versickerungsformen sind je nach Topografie, Verdichtung und Gestaltung des Bau-

grundstückes möglich 1 : 

 

Flächenversickerung 

Flächen, auf denen zusätzlich aufgebrachtes Niederschlagswasser von versiegelten Flächen versickert 

werden kann (z.B. Grasflächen, Pflanzstreifen, Rasengitterflächen). Da keine Zwischenspeicherung er-

folgt, ist ein sehr gut durchlässiger Untergrund Voraussetzung. 

Muldenversickerung 

Flache, begrünte Bodenvertiefungen, in denen das zugeleitete Niederschlagswasser kurzfristig zwi-

schengespeichert wird, bis es versickert. 

Schachtversickerung 

Bestehend aus handelsüblichen Brunnenringen aus Beton. Die offene Sohle wird mit einer Sandschicht 

als Filterzone versehen. Der Abstand von der Oberkante der Sandschicht zum Grundwasser sollte min-

destens 1,50 m betragen. Diese Methode kann bei schwerdurchlässigen Deckschichten angewendet 

werden. 

Rohrversickerung 

Bestehend aus unterirdisch verlegten perforierten Rohrsträngen, in die das Niederschlagswasser gelei-

tet, zwischengespeichert sowie versickert wird. Für diese Versickerungsart wird keine spezielle Fläche 

benötigt. 

 

Bei der Auswahl der geeigneten Versickerungsmethode ist neben den konkreten örtlichen Verhältnissen 

auf dem Grundstück der Schutz des Grundwassers zu beachten. Bei oberflächennahem Grundwasser 

oder auf einem Grundstück in einer Wasserschutzzone, ist auf eine Versickerung von Wasser, welches 

 
1  Die gezielte Versickerung von Niederschlagswasser ist im Bebauungsplan nicht festgesetzt. Im Vorfeld des 

Bauantrages und der Freiflächenplanung wird die Erstellung eines Baugrundgutachtens empfohlen. Eine ge-

zielte Versickerung von Niederschlagswasser dürfte nur eingeschränkt möglich sein. 
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von Stellplätzen oder Fahrwegen abfließt, in der Regel zu verzichten bzw. ist eine Versickerung sogar 

verboten. Für die vorliegende Planung wird daher im Vorfeld des Bauantrages die Erstellung eines Bau-

grundgutachtens empfohlen.  

Vermeidung von Vernässungs- und Setzungsschäden  

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  

 

Lage im Einflussbereich eines Grundwasserbewirtschaftungsplanes  

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  

 

Bemessungsgrundwasserstände  

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  

 

Barrierewirkung von Bauwerken im Grundwasser 

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt Informationen vor.  

 

Einbringen von Stoffen in das Grundwasser  

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  

 

7.3 Oberflächengewässer / Gewässerrandstreifen 

Oberflächengewässer / Gewässerrandstreifen:  

Es befinden sich keine oberirdischen Gewässer innerhalb des Geltungsbereiches. Insofern werden ge-

setzlich geschützte Gewässerrandstreifen nicht berührt. 

 

Darstellung oberirdischer Gewässer und Entwässerungsgräben  

Es befinden sich keine oberirdischen Gewässer innerhalb des Geltungsbereiches. Entlang der Bundes-

straße verläuft ein Graben zur Straßenentwässerung.  

 

Sicherung der Gewässer und der Gewässerrandstreifen 

Es befinden sich keine oberirdischen Gewässer innerhalb des Geltungsbereiches. Insofern werden ge-

setzlich geschützte Gewässerrandstreifen nicht berührt. 

 

Einhaltung der Bewirtschaftungsziele für Oberflächengewässer  

Die Einhaltung der Bewirtschaftungsziele für Oberflächengewässer wird durch die vorliegende Planung 

nicht tangiert.  

 

7.4 Abwasserbeseitigung 

Für die Planung der Entwässerung des geplanten Baugebietes wurde ein Ingenieurbüro beauftragt. Die 

Entwässerungskonzeption wurde mit der EVB GmbH im Grundsatz abgestimmt. Die Entwässerung des 

Baugebietes muss mangels Vorflut im Mischsystem erfolgen. Für den Anschluss an das vorhandene 

Netz gibt es für das neu zu planende Baugebiet im Bestand zwei mögliche Anschlusspunkte. In der 

Häuser Chaussee kann am Schacht 06M.11610 an einen DN400 Mischwasserkanal angeschlossen 
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werden. In der Büchnerstraße kann am Schacht 06M.11430 an einen DN250 Mischwasserkanal ange-

schlossen werden. Für die Ermittlung des anfallenden Schmutzwassers wird eine mittlere Frischwas-

serverbrauchsmenge von 125 l/EW*d angesetzt. 

Die vorgesehene Entwässerung über zwei Anschlusspunkte lässt eine abschnittsweise Baugebietsent-

wicklung zu. Damit der Anschluss für den zweiten Bauabschnitt an die Büchnerstraße erfolgen kann, 

wird entlang der Butzbacher Straße ein 4,0 m breiter Fuß- und Radweg festgesetzt, der auch die Auf-

nahme der neu herzustellenden Leitungsinfrastruktur ermöglicht.  

Zur Dämpfung des Regenwasserabflusses über die Mischkanalisation sind auf den Baugrundstücken 

Retentionszisternen erforderlich. Die Bemessung der Retentionszisternen ermittelt sich aus einer maß-

gebenden 5-jähriger Regenspenden bei einem Gesamtdrosselabfluss des Baugebietes von 15,0 I/s*ha 

und einer maximalen GRZ von 0,4 als abflusswirksamer Fläche. Im Ergebnis ergibt sich ein erforderlich 

Retentionsvolumen je Grundstück von 6,0 m³ und einem Drosselabfluss von 1,0 l/s. Zur Umsetzung 

enthält der Bebauungsplan daher unter Berücksichtigung der von der EVB gestellten Anforderungen 

eine wasserwirtschaftliche Festsetzung.  

 

7.5 Abflussregelung 

Abflussregelung 

Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt im Mischsystem. Die Planung berührt keine Vorfluter oder 

dessen Abflussregelung. 

 

Vorflutverhältnisse 

Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt im Mischsystem. Die Planung berührt keine Vorfluter oder 

dessen Abflussregelung. 

 

Hochwasserschutz 

Entfällt.  

 

Erforderliche Hochwasserschutzmaßnahmen 

Entfällt.  

 

Vermeidung der Versiegelung bzw. Entsiegelung von Flächen 

Eine Entsiegelung von Flächen kann im Plangebiet nicht erfolgen. Die im Bebauungsplan vorgenom-

menen Festsetzungen und Vorschriften tragen jedoch zu einem schonenden Grundwasserumgang und 

somit zur Reduzierung der Abwassermenge bei. Zu nennen sind hier bspw. die Herstellung von Geh-

wegen, Garagen- und Stellplatzzufahrten und Hofflächen in wasserdurchlässiger Weise, die Begrünung 

von Dächern mit einer Dachneigung unter 10° sowie bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 

zur Begrünung von Grundstücksfreiflächen und dem Ausschluss von Stein-, Kies-, Split- und Schotter-

gärten oder -schüttungen zur Gartengestaltung. 

Weiterführend kann auf die einschlägigen Bestimmungen der Landesbauordnung, z.B. den im Folgen-

den zitierten § 8 Abs. 1 HBO verwiesen werden: 

Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind  

1. wasserdurchlässig zu belassen oder herzustellen und  

2. zu begrünen oder zu bepflanzen, 
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soweit sie nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt werden. Satz 1 findet keine Anwendung, 

soweit Bebauungspläne oder andere Satzungen Festsetzungen zu den nicht überbauten Flächen tref-

fen. 

Besonderheiten bei Gewerbe- und Industriegebieten 

Entfällt aufgrund des Planziels und der Lage.  

 

7.6 Besondere wasserwirtschaftliche Anforderungen bei vorhabenbezogener Bauleitplanung 

für die gewerbliche Wirtschaft 

Besondere wasserwirtschaftliche Anforderungen bei vorhabenbezogener Bauleitplanung für die ge-

werbliche Wirtschaft sind aufgrund des Planziels vorliegend nicht beachtlich.  

 

 

8 Altlastenverdächtige Flächen und vorsorgender Bodenschutz 

Altlasten 

Altablagerungen oder Altlasten innerhalb des Plangebietes sind der Stadt Butzbach nicht bekannt. Das 

Gebiet unterliegt derzeit größtenteils einer landwirtschaftlichen Nutzung und im östlichen Bereich hin 

zur B3 einer betrieblichen Nutzung (ehemaliger Bauhof).  

 

Vorsorgender Bodenschutz 

Nachfolgend werden verschiedene Empfehlungen zum vorsorgenden Bodenschutz aufgeführt, die 

nachfolgend als Hinweise für die Planungsebenen der Bauausführung und Erschließungsplanung vom 

Bauherrn/Vorhabenträger zu beachten sind: 

 

1. Maßnahmen zum Bodenschutz bei der Baudurchführung (zum Beispiel Schutz des Mutterbo-

dens nach § 202 Baugesetzbuch); von stark belasteten / befahrenen Bereichen ist zuvor der 

Oberboden abzutragen. 

2. Vermeidung von Bodenverdichtungen (Aufrechterhaltung eines durchgängigen Porensystems 

bis in den Unterboden, mit Infiltrationsvermögen) - bei verdichtungsempfindlichen Böden 

(Feuchte) und Böden mit einem hohen Funktionserfüllungsgrad hat die Belastung des Bodens 

so gering wie möglich zu erfolgen, d.h. gegebenenfalls der Einsatz von Baggermatten / breiten 

Rädern / Kettenlaufwerken etc. und die Berücksichtigung der Witterung beim Befahren von Bö-

den  -siehe Tab. 4-1, Arbeitshilfe „Rekultivierung von Tagebau- und sonstigen Abgrabungsflä-

chen -HMUKLV, Stand März 2017“. 

3. Ausreichend dimensionierte Baustelleneinrichtung und Lagerflächen nach Möglichkeit im Be-

reich bereits verdichteter bzw. versiegelter Boden (gegebenenfalls Verwendung von Geotextil, 

Tragschotter). 

4. Ausweisung von Bodenschutz- / Tabuflächen bzw. Festsetzungen nicht überbaubarer Grund-

stücksflächen. 

5. Wo logistisch möglich, sind Flächen vom Baustellenverkehr auszunehmen, zum Beispiel durch 

Absperrung mit Bauzäunen oder Einrichtung fester Baustraßen und Lagerflächen - bodenscho-

nende Einrichtung und Rückbau. 

6. Vermeidung von Fremdzufluss (zum Beispiel zufließendes Wasser von Wegen) der gegebe-

nenfalls vom Hang herabkommende Niederschlag ist (zum Beispiel durch Entwässerungsgra-

ben an der hangaufwärts gelegenen Seite des Grundstückes) während der Bauphase um das 
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unbegrünte Grundstück herumzuleiten, Anlegen von Rückhalteeinrichtungen und Retentions-

flächen. 

7. Technische Maßnahmen zum Erosionsschutz. 

8. Sachgerechte Zwischenlagerung und Wiedereinbau des Oberbodens (DIN 18915, DIN 19731). 

9. Lagerflächen vor Ort sind aussagekräftig zu kennzeichnen; die Höhe der Boden-Mieten darf 2 

m bzw. 4 m (bei Ober- bzw. Unterboden) nicht übersteigen. Die Bodenmieten dürfen nicht be-

fahren werden und sind bei mehrmonatiger Standzeit zu profilieren (gegebenenfalls Verwen-

dung von Geotextil, Erosionsschutzmatte), gezielt zu begrünen und regelmäßig zu kontrollieren. 

10. Fachgerechter Umgang mit Bodenaushub und Wiederverwertung des Bodenaushubs am Ein-

griffsort (Ober- und Unterboden separat ausbauen, lagern und in der ursprünglichen Reihen-

folge wieder einbauen). 

11. Angaben zu Ort und Qualität der Verfüllmaterialien. 

12. Beseitigung von Verdichtungen im Unterboden, d.h. verdichteter Boden ist nach Abschluss der 

Bauarbeiten und vor Auftrag des Oberbodens und der Eingrünung zu lockern (Tiefenlockerung). 

Danach darf der Boden nicht mehr befahren werden. 

13. Zuführen organischer Substanz und Kalken (Erhaltung der Bodenstruktur, hohe Gefügestabili-

tät, hohe Wasserspeicherfähigkeit, positive Effekte auf Bodenorganismen). 

14. Zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht kann die Arbeitshilfe „Rekultivierung von 

Tagebau- und sonstigen Abgrabungsflächen -HMUKLV Stand März 2017“ hilfsweise herange-

zogen werden. 

Für die zukünftigen Bauherren sind nachfolgende Infoblätter des Hessischen Ministeriums für Umwelt, 

Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zu beachten: 

• Boden - mehr als Baugrund, Bodenschutz für Bauausführende 

• Boden - damit der Garten funktioniert, Bodenschutz für Häuslebauer 

 

 

9 Kampfmittel  

Eine Auswertung von Luftbildern hat keinen begründeten Verdacht ergeben, dass mit dem Auffinden 

von Bombenblindgängern zu rechnen ist. Eine systematische Flächenabsuche ist nicht erforderlich. 

Sollte im Zuge der Bauarbeiten doch ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden, ist der 

Kampfmittelräumdienst unverzüglich zu verständigen. 

 

 

10 Immissionsschutz 

Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die Belange des Immissionsschutzes entspre-

chend zu würdigen. Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 

einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend 

dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auch sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich 

vermieden werden. 

Das Bebauungsplangebiet liegt im Einwirkungsbereich der Bundesstraße B 3. Weiterhin führt die Bahn-

strecke Gießen-Frankfurt im Westen, in ca.550 m Entfernung, am Plangebiet vorbei und die BAB 5 liegt 

in etwa 1,1 km Entfernung im Osten. Zur Beurteilung der auf das Allgemeine Wohngebiet einwirkenden 
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Immissionsbelastung (Straßen- und Schienenverkehr) wurde eine schalltechnische Untersuchung er-

stellt, die als Anlage der Begründung beigefügt ist.  

Das Ergebnis ist nachfolgend auszugsweise dargestellt. Für weitere Informationen wird auf die schall-

technische Untersuchung verwiesen. 

Die ermittelten Beurteilungspegel für den Schienen- und Straßenverkehr überschreiten die Orientie-

rungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete von tags L = 55 dB(A) Plangebiet an der Seite 

zur B3. Nachts liegt im übrigen Plangebiet eine geringfügige Überschreitung (L = 45 dB(A)) vor. Mit 

einem 2 m hohen Abschirmbauwert werden die Überschreitungen an der Seite der B3 im Freibereich 

und im EG tags und nachts reduziert. Es sind an der Seite zur B3 passive Schallschutzmaßnahmen 

erforderlich. 

Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen 

 

Die maßgeblichen Außenlärmpegel betragen an den zur B3 orientierten Fassaden maximal La = 66 

dB(A). Die Anforderungen betragen in diesem Fall R’w, ges = 66 – 30 = 36 dB 

Diese Anforderung wird bei allen üblichen Bauweisen erfüllt. Dies gilt auch für Häuser in Holzbauweise 

oder Fertighäuser. In der Regel liegen die Schalldämm- Maße von heute üblicher 3-fach-Verglasung bei 

Rw = 35 dB. Höhere Anforderungen als Standardwerte an die Verglasung können sich ergeben, wenn 

der Fensterflächenanteil an der Außenwand eines Raums sehr hoch ist. Der Nachweis ist im Bauge-

nehmigungsverfahren zu führen. 

 

Lüftungseinrichtungen 

Da die Schalldämmung von Fenstern nur dann wirkt, wenn die Fenster geschlossen sind, sind nach der 

VDI 27191 Schlafräume, bzw. die zum Schlafen geeigneten Räume mit zusätzlichen Lüftungseinrich-

tungen (oder Fenster, die auch im gekippten Zustand eine hinreichende Schalldämmung aufweisen) 

auszuführen oder zur lärmabgewandten Seite hin auszurichten. Zur Lüftung von Räumen, die nicht zum 

Schlafen genutzt werden, kann ansonsten ein kurzzeitiges Öffnen der Fenster zugemutet werden (Stoß-

lüftung). Nach DIN 18005 ist bei Beurteilungspegeln nachts über L = 45 dB(A) selbst bei nur teilweise 



Begründung, Bebauungsplan „Engelsberg Nordwest“   

Entwurf - Planstand: 20.03.2020             30 

geöffneten Fenstern ein ungestörter Schlaf oft nicht mehr möglich. An den Fassaden der Gebäude an 

der B3 (das sind auch die nordwestlichen und südöstlichen Fassaden) treten in den Obergeschossen 

Mittelungspegel nachts über L = 50 dB auf. Hier sind - wenn Schlafräume hier angeordnet werden - 

Lüftungseinrichtungen in den Schlafräumen zu empfehlen. 

 

Außenwohnbereiche 

Außenwohnbereiche, wie Balkone oder Terrassen sind ebenfalls schutzbedürftig. Gemäß einschlägiger 

Literatur ist eine sinnvolle Nutzung ab einem Dauerschallpegel von L = 62 dB(A) tags nicht mehr gege-

ben. Außenwohnbereiche und Freisitzflächen (Balkone in den Obergeschossen) sind an den Gebäuden 

an der B3 nach Möglichkeit in den ruhigeren Bereichen auf der lärmabgewandten Gebäudeseite zu 

errichten oder mit entsprechenden aktiven Maßnahmen zu schützen (verglaste Balkone, Wintergärten, 

Loggien etc.). Bei Wohnungen mit mehreren Außenwohnbereichen genügt es mindestens einen der 

Außenwohnbereiche baulich zu schließen oder an der lärmabgewandten Gebäudeseite anzuordnen. 

 

Die Schalldämmmaße gelten nur für die in Richtung der Lärmimmission orientierten Gebäudefassaden. 

Für die abgewandten Gebäudefassaden können die maßgeblichen Außenlärmpegel naturgemäß erst 

dann berechnet werden, wenn die Geometrie und Lage der Gebäude bekannt ist und damit deren Re-

flexionen sowie Abschirmungen ermittelt werden können. Der Nachweis hat daher im Rahmen des Bau-

verfahrens zu erfolgen. Die Berücksichtigung weitergehender Schallschutzmaßnahmen obliegt im Ein-

zelfall dem Bauherrn bzw. dem planenden Architekten. Im Übrigen wird auf den Vollzug des Bebau-

ungsplanes verwiesen.  

Die Grundstücksentwicklungsgesellschaft wird in den Kaufverträgen auf die Notwendigkeit der schall-

technischen Überprüfung von Bauanträgen hinweisen. 

 

 

11 Denkmalschutz 

Im Plangebiet und dem unmittelbaren Umfeld befinden sich Siedlungsfunde des Spätneolithikums der 

Bronzezeit sowie Grabfunde der Urnenfelderzeit. Hinzu kommen einige Lesefunde aus der jungstein-

zeitlichen Kultur der Linearbandkeramik und römische Keramik. Um Qualität und Quantität der archäo-

logischen Befunde zu überprüfen und um zu fundierten Stellungnahmen im Rahmen von bauordnungs-

rechtlichen oder denkmalschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zu gelangen, werden archäologi-

sche Untersuchung erforderlich. In einem ersten Schritt erfolgte die Durchführung einer geophysikali-

schen Prospektion. Hierbei zeigten sich auf der gesamten Fläche Befunde innerhalb der geophysikali-

schen Untersuchung, die als Bodendenkmäler anzusprechen sind. Zwischen März und August 2019 

erfolgten erste Grabungen auf einem Teilbereich der betroffenen Flächen. Hier konnten über 400 ar-

chäologische Befunde (d. h. Pfostenstandspuren, Gruben und ein Grabenwerk) aufgedeckt und doku-

mentiert werden. Mittels der geomagnetischen Prospektion, die auf dem gesamten Baugebiet im Vorfeld 

der Ausgrabungen durchgeführt wurde, konnten zwei rechteckige Strukturen nachgewiesen werden, 

deren vollstände Erforschung allerdings noch aussteht. Das Flurstück, auf dem sie hauptsächlichen 

liegen, soll ab März 2020 untersucht werden. Außerdem wurden viele Funde des mittleren 2. Jahrtau-

sends geborgen, darunter ein verziertes Keramikgefäß der Stufe „Wölfersheim“. Hinzu kommen wich-

tige Funde von Feinkeramik aus einer Siedlungsgrube der Zeit um 1000 v. Chr. Die Ausgrabungen 

fanden und finden in enger Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen und der Kreisar-

chäologie des Wetteraukreises statt.  
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Im Übrigen gilt, wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbun-

gen und Fundgegenstände, zum Beispiel Scherben, Steingeräte, Skelettreste entdeckt werden, so ist 

dies gemäß § 21 HDSchG dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen (Abt. Archäologische Denkmal-

pflege) oder der unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle 

sind gem. § 21 Abs. 3 HDSchG bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten Zu-

stand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen. 

 

 

12 Erneuerbare Energien und Energieeinsparung 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Nutzung erneuerbarer 

Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energien zu berücksichtigen. Der Beitrag der 

Bauleitplanung zum Umwelt- und Naturschutz erfolgt damit auch für die Ziele des globalen Klimaschut-

zes. Dies verbessert die Möglichkeiten von Gemeinden und Vorhabenträger, die Belange des Klima-

schutzes im Rahmen der gemäß § 1 Abs. 7 BauGB vorzunehmenden Abwägung zu gewichten. Ferner 

wurde den Gemeinden bereits mit der BauGB-Novelle 2004 die Möglichkeit eingeräumt, mit dem Ab-

schluss von städtebaulichen Verträgen auch die Umsetzung von energiepolitischen und energiewirt-

schaftlichen Vorstellungen sicherzustellen.  

Mit dem am 30.07.2011 in Kraft getretenen Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwick-

lung in den Städten und Gemeinden (BGBl. I S. 1509) wurde das BauGB zudem unter dem Aspekt des 

Klimaschutzes und des Einsatzes erneuerbarer Energien, der Energieeffizienz und der Energieeinspa-

rung geändert und ergänzt sowie auch durch die Novellierung 2013 inhaltlich gestärkt. Beachtlich ist 

insbesondere die vorgenommene Ergänzung der Grundsätze der Bauleitplanung (§ 1 Abs. 5 Satz 2 und 

§ 1a Abs. 5 BauGB), die Erweiterungen zum Inhalt der Bauleitpläne (§§ 5 und 9 BauGB) und städte-

baulicher Verträge (§ 11 Abs. 1 BauGB) sowie die Sonderregelungen zur sparsamen und effizienten 

Nutzung von Energie (§ 248 BauGB).  

Seit der BauGB-Novelle 2011 können im Bebauungsplan beispielsweise gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 12 

BauGB explizit Flächen für Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Ver-

teilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder 

Kraft-Wärme-Kopplung sowie gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB auch Gebiete, in denen bei der Errich-

tung von Gebäuden oder bestimmten sonstigen baulichen Anlagen bestimmte bauliche und sonstige 

technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte 

aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung getroffen werden müssen, festgesetzt werden. 

Mit der Änderung des § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 und Nr. 5 BauGB ist weiterhin verdeutlicht worden, dass 

Gegenstand eines städtebaulichen Vertrages auch die Errichtung und Nutzung von Anlagen und Ein-

richtungen zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, 

Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung sowie die Anforderungen 

an die energetische Qualität von Gebäuden sein können. 

Der Bebauungsplan trägt den vorangehenden Ausführungen durch die Ausweisung einer Fläche für 

Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung Kraft-Wärme-Kopplung (hier: Blockheizkraftwerk) 

Rechnung. Erleichtert wird die Wahrung, vorliegend durch die geplante Fernwärmeversorgung. Die 

Energie und Versorgung Butzbach GmbH fasst, die sich hieraus ergebenden Erleichterungen für die 

Bauherrschaft wir folgt, zusammen: 

- Vermeidung des Aufbaues einer eigenen Wärmeerzeugung einschließlich erforderlicher Platz-

bereitstellung, 

- Erfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEV) sowie des Erneuerbaren-Energien-Wärmege-

setzes (EEWärmeG) ohne zusätzliche Anlagentechnik, 
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- Nachhaltige Vermeidung von Kapital- und Reinvestitionskosten einer eigenen Anlagentechnik. 

Zur Gewährleistung der Nutzung wird die Grundstücksentwicklungsgesellschaft die Notwendigkeit des 

Anschlusses an das von der EVB geplante Fernwärmenetz kaufvertraglich sichern. Die Stadt Butzbach 

wird außerdem zum Satzungsbeschluss eine Fernwärmesatzung für das Gebiet beschließen. 

Im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplanes wird ferner grundsätzlich eine Ausrichtung der Bau-

grundstücke nach Südwesten bzw. Südosten ermöglicht, um somit eine sonnenoptimierte Bauweise zu 

unterstützen. Von einer weitergehenden Festsetzung der Firstrichtung wird vor dem Hintergrund des 

Gebotes der planerischen Zurückhaltung abgesehen, sodass den Bauherren noch eine hinreichende 

Flexibilität verbleibt. Aufgenommen wurde jedoch die ausdrückliche Zulässigkeit der Errichtung von So-

lar- und Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen.  

Weiterhin kann auf die speziellen energiefachrechtlichen Regelungen mit ihren Verpflichtungen zur Er-

richtung und Nutzung bestimmter erneuerbarer Energien verwiesen werden, die bei der Bauplanung 

und Bauausführung zu beachten und einzuhalten sind. Nach § 3 Abs. 1 des Erneuerbare-Energien-

Wärme-Gesetzes (EEWärmeG) werden die Eigentümer von Gebäuden, die neu errichtet werden, etwa 

dazu verpflichtet, den Wärmeenergiebedarf des Gebäudes durch die anteilige Nutzung von erneuerba-

ren Energien zu decken. Im Zuge der Energieeinsparverordnung (EnEV) ist zudem sicherzustellen, dass 

bei der Errichtung und wesentlichen Änderung von Gebäuden ein bestimmter Standard an Maßnahmen 

zur Begrenzung des Energieverbrauchs von Gebäuden einzuhalten ist.  

 

 

13 Sonstige Infrastruktur  

Deutsche Telekom Technik GmbH 

Im Plangebiet befindet sich ein 10er Kupferkabel der Telekom. Der Verlauf ist im nachfolgenden Lage-

plan dargestellt.  

 

nicht genordet, ohne Maßstab 
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Im Plangebiet befinden sich die Leitungsinfrastruktur zur Versorgung (Strom, Wasser, Gas) und Abwas-

serentsorgung der EVB Butzbach GmbH. Der Verlauf ist den nachfolgend dargestellten Lageplänen zu 

entnehmen. Darüber hinaus ist der Leitungsverlauf der wesentlichen Leitungsinfrastruktur in der Plan-

karte des Bebauungsplanes nachrichtlich übernommen. Des Weiteren befindet sich im Plangebiet eine 

Gasstation (Gas-Druckregelanlage). Diese wird zur planungsrechtlichen Sicherung im Bebauungsplan 

als Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung Gas festgesetzt.  

Ergänzend weist die EVB in ihrer Stellungnahme vom 18.10.2018 auf Folgendes hin:  

Bei unserer Stellungnahme gehen wir davon aus. dass unsere Kabel auch weiterhin im öffentlichen 

Bereich liegen. Ansonsten ist für unsere Kabel ein Schutz- und Arbeitsstreifen von 2,50 m Breite, der 

nicht überbaut werden darf. auszuweisen. Hier muss sichergestellt sein, dass die BNG oder deren Be-

auftragte die Grundstücke zur Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung jederzeit betreten und 

hierfür die notwendigen Arbeiten ausführen können. Zusätzlich ist zur Sicherung unserer Kabelleitungen 

eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit - erforderlich. Außerdem möchten wir noch darauf hinweisen, 

dass in den Bereichen, in denen Bepflanzungen vorgesehen sind, unsere vorhandenen bzw. geplanten 

Kabel - auch die am Rande des Planungsbereiches liegenden - durch geeignete Maßnahmen zu schüt-

zen sind. Insbesondere sind die vorhandenen Straßenbeleuchtungseinrichtungen zu berücksichtigen. 

Im Einzelfall bitten wir um Rücksprache mit unserem Netzbezirk Friedberg, Postfach 10 07 63, 61147 

Friedberg, (Außen liegend B 455 nach Dorheim), Tel. (0 60 31) 82 16 50. 

Wir bitten die Stadt Butzbach bei evtl. notwendig werdenden Erdarbeiten (Kanal, Wasserleitung, Stra-

ßenbau, Lärmschutzeinrichtung, etc.) im Bereich unserer Kabel, die ausführende Firma darauf aufmerk-

sam zu machen, dass diese sich - um Störungen zu vermeiden - vor Arbeitsbeginn mit unserem Netz-

bezirk Friedberg in Verbindung setzt.  

 

Gasversorgung  

 

nicht genordet, ohne Maßstab 
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Lageplan Wasserversorgung 

 

nicht genordet, ohne Maßstab 

 

Lageplan Abwasserkanal 

 

nicht genordet, ohne Maßstab 
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Stromversorgungsanlagen 

 

      genordet, ohne Maßstab 

 

Weitere Infrastruktureinrichtungen sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden.  

 

 

14 Bodenordnung 

Ein Verfahren zur Bodenordnung i.S.d. §§ 45 ff. BauGB nicht erforderlich. 

 

 

15 Anlagen und Gutachten 

• Umweltbericht mit integriertem landschaftspflegerischem Fachbeitrag zum Bebauungsplan „Engels-

berg Nordwest“, Planungsbüro Fischer, Stand 24.02.2020 

• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Bebauungsplan „Engelsberg Nordwest, Planungsbüro Fischer, 

Stand: 03/2019 

• Immissionsberechnung Nr. 4447, Schalltechnisches Büro A. Pfeifer, Stand: 05.02.2020 

• Verkehrsuntersuchung zum geplanten Baugebiet „Engelsberg Nordwest“, Heinz + Feier GmbH, 

Stand: 26.03.2019 
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